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Zur Geschichte der Eidgenossischen Militarhibliothek

1864-1914

Frau Claudia Hartmann, Bern

Zu den gréssten Leistungen der Griinder des Bundesstaates von 1848 gehort die Reform des Schweizer Militirwesens auf allen Ebenen.
Unter dem nachhaltigen Einfluss General Dufours wurde vieles geschaffen, was uns heute zur Selbstverstindlichkeit geworden ist. Zu
diesen Errungenschaften der zweiten Halfte des vergangenen Jahrhunderts gehért auch die Militarbibliothek.

Zum ersten Mal wird ein Vorlaufer der Eidge-
ndssischen Militarbibliothek (EMB) 1861 er-
wahnt, und zwar in einem Brief vom 23. De-
zember des Vorstehers des Militardepartemen-
tes, Bundesrat Stampfli, an den Bundesrat.
Darin wird um die Bewilligung ersucht, aus der
Bibliothek des Departementes, bei der es sich
offenbar nur um eine kleine Handbibliothek
handelt, die rein militarisch-technischen Werke

auszuscheiden und der Bibliothek in Thun
(Zentralschule) einzuverleiben, ferner einen
Katalog beider Bibliotheken drucken zu lassen
und ein Reglement auszuarbeiten, denn beide
Bibliotheken sollen den Offizieren des eidge-
nossischen Stabes zugénglich gemacht wer-
den. Das Gesuch wurde am 26. Dezember vom
Bundesrat visiert; was dann konkret weiter ge-
schah, ist nicht nachzuweisen.

Bern, den 23. Dezember 1861

Das Militardepartement der schweizeri-
schen Eidgenossenschaft an den Tit hohen
schweizerischen Bundesrath

Tit,

Der Schulrath der Centralschule vom lau-
fenden Jahr hat das Begehren gestellt, dass
die Bibliothek in Thun besser dotiert werde
als bisher und dass sie auch dem Studium
der Offiziere zuganglicher gemacht werde.
Das Departement hat sich seither ofters mit
der Angelegenheit befasst und dabei auch
die Bibliothek des Departementes selbst ins
Auge gefasst. Die daherigen Untersuchun-
gen haben die Notwendigkeit herausge-
stellt, einestheils die rein militarisch-techni-
schen Werke der Bibliothek in Thun einzu-
verleiben und anderntheils den Offizieren
einen Katalog der beiden Bibliotheken zu-
zustellen und ein Regulativ Uber deren Be-
nitzung auszuarbeiten.

Das Departement sieht sich daher veran-
lasst, lhnen vorlaufig folgende Antrage zu
stellen:

-

1. Das Departement zu ermédchtigen, eine
Ausscheidung der Departementsbibliothek
in dem Sinne vorzunehmen, dass die milita-
risch-technischen Werke, die dem Departe-
ment hieflr geeignet scheinen, an die Bi-
bliothek in Thun abgegeben werden
kénnen.

2. Das Departement zu ermachtigen, einen
besonderen Katalog, sowohl der Bibliothek
in Thun als derjenigen des Departements
drucken lassen zu diirfen.

3. Das Departement mit der Ausarbeitung
eines Reglementes zu beauftragen, durch
welches die Benitzung der Bibliothek in
Bern durch die Offiziere des Stabes fir das
ganze Jahr, der Bibliothek in Thun dagegen
vom 1. Oktober bis 1. April geregelt wiirde.

Mit besonderer Hochschatzung
Der Vorsteher

des eidg. Militdrdepartementes
(Stampfili)

1. Brief Stampflis vom 23. Dezember 1861 an den Bundesrat.

DQFCh die «Instruktion fir den Adjunkten des
Mllitérdepanementes far das Personelle und
Oberinstruktor der Infanterie» vom 22, Juni
863 werden diesem die vorbereitenden Arbei-
ten zyr Landesverteidigung speziell tibertragen.
Der Inhaber des Amtes, Oberst Hans Wieland,
Sleht sich der umfangreichen Aufgabe allein
Nicht gewachsen und regt daher die Griindung
€ines Kriegsdepots an. Daraufhin wird Oberst-
leU‘hant Siegfried vom Militardepartement nach
?”S und Karlsruhe gesandt, um die dortigen
Nrichtungen des Kriegsdepots zu studieren.
" st es dann auch, der am 29. Januar 1864
€N Antrag an das Departement stellt, dass die
r?'n. militarischen Werke, die sich in der Zentral-
"'b"chek (heute Eidg. Parlaments- und Zen-
abibliothek) befinden, an die Bibliothek des
hllltardepartementes auszuliefern seien. Es
andelt sich dabei um neun Werke. Der Bun-

nesrat gibt dem Antrag am 10. Februar statt.
de erf?lge geht man an eine Reorganisation
r Mlhtarbibliothek, denn im Marz ergeht ein

s
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Bericht Siegfrieds an das Departement, dass
der Katalog soweit druckfahig ware. Zugleich
hatte man sich zwischen Thun und Bern ver-
sténdigt, welche Werke von Bern nach Thun
bzw von Thun nach Bern gebracht werden soll-
ten, was ebenfalls auf Anregung Wielands ge-
schah. Den urspringlichen, einfacheren Plan
von 1861 hatte man also fallen lassen.

Siegfried arbeitet daraufhin einen Reglements-
entwurf aus, der Departementsvorsteher For-
nerod am 6. Mai 1864 zur Genehmigung vorge-
legt wird, damit das Reglement dem Katalog
vorgedruckt werden kénne. Fornerod unter-
zeichnet den Entwurf am 7. Mai, und am 9. Mai
wird er mit einigen unbedeutenden Anderungen
vom Bundesrat genehmigt.

Die wichtigsten darin enthaltenen Bestimmun-
gen sind: Die Beniitzung der Eidgendssischen
Militarbibliothek in Bern ist den Offizieren des
eidgendssischen Stabes gestattet, sie kann mit
Bewilligung des Departementes auch den (ibri-
gen Offizieren der Armee geoffnet werden.

Neglement

fie
die Beniung der eidg. Rilitarbibliothek.

§ 1.

Dle Beniipung bder elby. Militdrbibliothet in Vem (ft
ben Cffigieren ded eltyy. Stabed fiir bad gange Jalhr geflattet,
Jedem wivd ein Rataleg pugcfendet,

Dle DibMethet fann mit Dewilligung des elbg. WMilitdr=
bepavtement8 audy von ben dbrigen Offigleren ber Armee
Beniipt werben,

§ 2.

Tie Wuggabe und Berfenbung bder BVider an ble
Offilere fiudet nur gegen elnen Gmpfangfdyeln flatt. Die
Lerlangen werben abreffirt an ble amylel ded eidg. Militdrs
bepartementd (n Dern.  Die Rerfenbung an ble Offiylere
gefdyicht burdy ble Roft und nady ben fiix ba8 Mlltix fgiil=
tlyen eibg. Borfdriften,

Ter Gebraudy pu blenfilihen Jeden axhdlt bel ber
Aubgabe ber Werle ben Boryug.

$ 3.

€obald ble ndtbige Lolalltdt vorhanben (f, Fann andy
ble Deniifung (m Lefeylmmer der Bibllothe? ur feltgefepten
©tunde {attfinden.

§ 4.

Dle MiScbIBlothet in Thun fann vom 1. Oftober
B8 1. Wpril auf gleidye Weife durd) Abfendung bder Virdyer
Beniipt werben,

Die Verlangen find pu abreffiren an bdle Ranylel ves
elbg. Militsrdepartementd - Vern.  Vom 1, Wpril Bi
1. Ofltober bleibt ble Biblothet aufdlicfilidy gur Beniipung
fiic ble Offiplere der WMilitdrfdyulen beflimmt.

§ b.
Tle Vefepelt filr elnen Baild (R auf Hocflend el Wos
nate feftgefept.
§ G.
Qeber Scyaben it vdllig gu erfepen.
Gegeben in Dern, ben 7. Mal 1804,
Per Vorficher
des eidg. Militardepartements:

(Sign.) Foernerod,

2. Erstes Reglement fur die Militarbibliothek von
1864.

Im Verlauf des nachsten halben Jahres wird der
Katalog gedruckt und an die Offiziere versandt.
Am 9. November 1864 richtet der Bundesrat
eine Botschaft an die Bundesversammlung be-
treffend die von Wieland vorgeschlagene Er-
richtung eines eidgendssischen Kriegsdepots.
Darin wird festgestellt, dass sich die Archiv-
sammlungen des Militardepartementes in sehr
schlechtem Zustand befinden, kaum erschlos-
sen und nicht einmal den Stabsoffizieren zu-
génglich sind; es findet auch kein kontrollierter
Aufbau durch Neuanschaffungen statt. Um die-
sen Zustanden abzuhelfen, soll ein Stabsburo
gebildet werden, verbunden mit dem topogra-
phischen Buro, das von Genf nach Bern tber-
siedelt werden soll. Was die Eidgendssische
Militarbibliothek betrifft, wird festgehalten, dass
sie erhebliche Licken aufweist, die unbedingt
soweit als moglich geschlossen werden mis-
sen, wobei allerdings bei einem Budget von
2000 Franken pro Jahr finanzielle Probleme
entstehen.



Botfdaft
bed

Bunbesrathed an bie hohe Bunbedverfammlung, betreffend
@rridytung eined eibgendjjifen Kriegabepot.

(Bom 9. Rovember 1864.)
115

Bibliothel

Durd) tad8 vom BundeBrath genehmigte RNeglement vom 7. Mai
1864 ijt bie Bibliothel bed TMilitirbepartementd den Offiyieren deB eibg-
©tabes jur Berfigung geftelt.

Radydem im Laufe diefed Jahred bie Bibliothe! neu georbnet, ber
Ralalog Derfe(ben gebruft unb jimmtliden Dffisieren bed CStabed yuges
fenbet worben ift, finbet bie Bujenbung ber Virdher auf bie geftellten
Berlangen ber Offigrere fatt. .

Der Ratalog, ber die Bibliothe! von Bern unb Thun umfafit,
yeigt Die Rothmendigleit, “baf fomoh( burdy einen einmaligen auferorbente
lidhen Rvedit, al8 aud) burd) Grhohung bed jilrlidyen Rreditd fir die
Grgdngung ber Bibliothel yu forgen 1jt.

Auf die im Schulrath der Gentral[djule jabrelidy wieberholten Bers
fangen um Bermehrung und d Benujung er Militdrbibliothet
iRt nur ba3 Rejtere areicht worben ; fiix bad Gritere ijt 3 jedody bei ber
veranfafiten Gingabe ber Desiderata geblicben.

@3 fallen a(3 befonber8 bemerfbare Qilen in bie Augen :

Die Rriegigefdidte it nur burdy (02 Nummeen vertreten, worunter
ble fdweijerijde Rriegdgeidhichte mit 12 Nunmesn erjchemt.  Fie cine
Bibliothef, vie namentlidy dbem Generaljtab bienen wird, verlangt biefer
Bweig eine wefentlihe Bermehrung.

Da3d @enie enthilt im Ganjen nur 85 Nummern, worunter blof
13 Gber Geldbefeitigung.

Die fiteratur iber topographijde Befdreibungen bee Schweiy follte
fo volljtinkig al3 mogliy vothanben fein, feh(t jebod) faft gamlidy in
ber Militarbibliothel.

Die jibelihe Summe von Fr. 2000 fir bie Anjdaffungen Ter
Bibliothef und ter Rartenf ber fden Jatjdyr omie
far bie gelegentlidhe Grwerbung von Plinen und mulitirijdhiftorijchen
Dotumenten wicb immerhin nur in befdciterem Maje tem Bebirjnip
entfpredyen.

Dad Bubget fiax 1864 betrigt Fr. 1000.

Sdyweiperifdes Bundesblatt.

XVI. Jabrgang. III. RNr. 50. 23. November 1864,

3. Botschaft des Bundesrates betreffend die Errich-
tung eines Kriegsdepots vom 9. November 1864.

<

Erst am 13. November 1865, nach recht erheb-
lichen Anderungen des bundesratlichen Ent-
wurfs, verabschiedet die Bundesversammiung
das Gesetz zur Errichtung eines eidgendssi-
schen Stabsbiros, das namentlich auch die
Militarbibliothek enthalten soll.

Somit bildete die EMB, zusammen mit dem
topographischen Buro, das im Juni 1865 von
Genf nach Bern gebracht worden war, den er-
sten Baustein des Stabsbiros. Die Aufgaben
eines Chefs werden in einer Instruktion vom
22. Dezember 1865 festgelegt. Danach ist er
direkt fur die Sammlungen verantwortlich, hat
fiir deren Vermehrung dem Militardepartement
Vorschlage zu machen und fir die Benutzbar-
keit der Militarbibliothek gemass Reglement zu
sorgen. Siegfried wird auf den 1. Januar 1866
in dieses Amt gewahlt.

Das Stabsburo bildete die Grundlage fir die
spatere Generalstabsabteilung bzw die heutige
Gruppe fur Generalstabsdienste.

Die lickenhaften Bestande der EMB beginnen
nun langsam, aber sicher zu wachsen, aller-
dings ohne festen Plan. Auf Antrag Siegfrieds
wird die Privatbibliothek von Oberst Wieland
aufgekauft (800 Bande fiir 5000 Franken).
Uberhaupt kommen sehr viele Erwerbungen
aus den Privatbestanden ehemaliger verstorbe-
ner Offiziere. Aufgrund von Blcherlisten, die
jeweils von den Schweizer Konsularien in den
einzelnen europaischen Landern zusammen-
gestellt werden, kénnen auch gezieltere Vor-
schlage gemacht werden. Fir den Kauf ist je-
desmal die Bewilligung des Bundesrates oder
des Departementsvorstehers notig.

Daneben werden der Bibliothek nattirlich auch
Werke geschenkt, sei es vom Autor selbst oder
aus Nachlassen. 1870 umfasst sie 3900 Bande,
1871 4200 Béande, bis 1880 kommen 400 Wer-
ke hinzu.

1871 wird der Katalog neu gedruckt, um die
Offiziere, angesichts der Krisensituation, in der

sich das Land infolge des Deutsch-franzosi-
schen Krieges befindet, zu vermehrtem Ge-
brauch der Bibliothek anzuregen.

Probleme stellen bald einmal die Zeitschriften,
die vom Stabsbiiro aus den Offizieren in Zirku-
lation gegeben werden. Zum Teil gehen sie
verloren, kommen zerschlissen oder gar nicht
erst aufgeschnitten zurlick. Die unkompletten
Jahrgénge sind fir die EMB wertlos; ab Okto-
ber 1875 wird die Zirkulation eingestellt; ein
neuer Versuch ab 1880 bleibt gleich unbefriedi-
gend.

1880 wird das topographische Blro in die alte
Kavalleriekaserne umgesiedelt, mit ihm die
EMB, die dort zwei Raume einnimmt (Bucher-
zimmer und Vortragsraum). Im gleichen Jahr
wird der Hauptkatalog gedruckt, Nachtrage fol-
gen 1887 und 1889, wo gleichzeitig ein neues,
liberaleres Reglement ausgegeben wird, das
die EMB samtlichen Offizieren der Schweizer
Armee offnet, ebenso Studenten und Beamten
auf Empfehlung eines Offiziers. Die Leserzahl
waéchst von 463 Lesern im Jahre 1889 auf 1460
Leser 1893 (beim Bestand von 12500 Banden).

o

1892 zieht die EMB in die Raume des neu
errichteten Ostfligels des Bundeshauses. Be-
stimmungen Uber die Verwaltung und Benit-
zung der Bibliothek werden in einem biblio-
theksinternen Papier festgehalten.

1893 wird sie in die Liste derjenigen Institute
aufgenommen, welchen die amtlichen Publika-
tionen der eidgenodssischen Verwaltungsdika-
sterien zur Verfligung gestellt werden.

1894 erfolgt die Neukatalogisierung, die wie-
derum ein neues Reglement zur Folge hat, das
aber nur ausserst unwesentliche Anderungen
des Wortlauts gegentiber demjenigen von 1889
beinhaltet.

T

far die

——

§ L

§ 2.

zu muchen.
593

langt werden.

worien ist.
§ 4.

§ 5

s&chen Militir-Bibliothek statt.

Reglement

Benntzung der eidoendssischen MiLitar-Bibliothek.

Dic Benutzung der eidgendssischen Militiir-Bibliothek steht simt-
lichen Oflizieren der schweizerischen Armee unentgeltlich frei.

Generalstnbs- und Instruktions-Ofliziere, welche die Werke fiur
Abteilungsarbeiten, resp. zu linlerrichlnzwnck_en benutzen wollen,
haben allezeit den Vorrang vor anderen Ollizieren.

Ausnulnnsweise kinnen Werke der Bibliothek ebenfnlls unent-
geltlich un Unterofliziere, sowie an Beamte und Studierende behufs
wissensehaftlicher Studien nusgeliehen werden.
verwaltung ist berechligt, in solchen Fiillen die Benutzung von
der schrifilichen Empfehlung und Gulsprache eines Offiziers abhiingig

In der legel darfen nicht mehr aly 8 Biinde gleichzeitiy ver-
Die lLesefrint soll in der Iegel einen Monnt nicht
iibersteigen. (iesuche um Verlingerung dieses ’I'P}'nllins sind schrift-
lich einzureichen und konnen nur dunn bewilligt wer_-den. wenn
inzwischen der betreffende Band nicht von anderer Seite verlangt

Ausgeliehene Werke kimnen zu den in.§ 1, Al 2 angefithrten
Zwecken jederzeil, auch vor Ablauf des dblichen l'ermins, zurick-
verlangt werden und sind dann sofort zurickzustellen.

Einmal im Juhre findet eine genaue Revision der eidgenissi-
Far die Dauer derselben wird eine
sofortige Riickgabe aller ausstchenden \\'erkg ohne jede Ausnalhime
angeordnet und die Ausgabe von Bichern eingestellt werden.

Jeder Entleiher, resp. derjenige, welchor laut § 2 fir denselben
hat, ist fuor sorgfiltigste Instandhaltung der ent-
liehenen Werke, gute Verpackuny bei der Riicksendung und gennue
Ileobachtung der vorliegenden Bestimmungen verantwortlich und
haftet fur jeden durch ihn veranlassten Schaden oder Verlust.

gutgesprochen

Bestellungen von Biichern sind an «as eidgendssische General-
stabshwreau, Militdr-Bibliothek, in Bern zu vichten.

Sie mussen genau Liltera, Nwnmer und T'ilel der gewiinschien
Werke nnch dem Ratalog enthalten.

Die Ausgabe erfolgt pepgen Kimpfangsschein, welcher sofort nuch
Emplung der Werke gehirig quilliert zuriickzusenden ist.

Alle nuf die Militir-Bibliothek beziiglichen Korrespondenzen und
Rendungen bis zwmn Gewicht pon 2 ky. geschehen portolvei. Zu diexcin
Zwecke muissen die Adresxen den Vormerk eumllichs und bei Mili-
tirs den Grad des Absenders tragen.

Unvermeidliche Portoauslagen (z. B. fir schwgrere Pakele) sind
stelx durch den Entleiher zu tragen, sowohl bei Empfang, ‘wie bei
Riicksendung der Werke.

Die Bibliotheks-

Dax gegenwiirtige Reglement tritt an Slelle desjenigen vom Ok-

tober 1889.

_ Bei Nichtbefolgung der vorstehenden Bestimmungen bebiilt sich
die_eidgenixsische Militir-Bibliothek vor, den Detrellenden von der
weilern Benutzung auszuschlicssen.

Bern, 23. Miirz 1894.

Vom schweizerischen Militirdepartiement wenehmigt,

Bern, 30. Miirz 1894,

§ 6.

§7

§ 8.

§ 0.

§ 10,

Eidg. Generalstabsbureau,

E. Frey.

4. Neues Reglement der Militarbibliothek von 1894.
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Durch die zunehmende Vereinheitlichung des
Wehrwesens und der Verlagerung des Schwer-
gewichts von den Kantonen auf den Bund ge-
winnt die EMB an Bedeutung.

Ab 1907 werden die Neuanschaffungen in den
militarischen Zeitschriften angezeigt, nament-
lich in der «Allgemeinen Schweizerischen Mili-
tarzeitschrift» (ASMZ), was bewirkt, dass die
Benuitzung der EMB recht stark steigt, namlich
von 1364 ausgeliehenen Banden 1905 auf
4650 Bande 1913.

1912 wird der Zettelkatalog, der den gesamten
Blicherbestand umfassen soll, in Angriff ge-
nommen, ferner werden die Vorarbeiten zum
Katalognachtrag begonnen.

Es besteht auch das Ziel, die Neuanschaffun-
gen noch bekannter zu machen. Zu diesem
2Zweck werden ab 1913 Zuwachsverzeichnisse
in Verbindung mit kurzen bibliographischen
Nachrichten als vierteljahrliche «Mitteilungen
der Eidgendssischen Militarbibliothek» heraus-
gegeben und dem Militaramtsblatt sowie den
Wwichtigsten Militarzeitschriften beigelegt. Dabei
zeigen sich die Verleger derselben recht gross-

Es vermehren sich auch die Anfragen, die von
Militarbehoérden, Instruktions- und Truppenoffi-
zieren aller Grade, von Unteroffizieren, aber
auch von nichtmilitarischer Seite zu verschie-
denartigsten praktischen und wissenschaftli-
chen Zwecken an die EMB gerichtet werden.
Der dritte Katalognachtrag, der nach neuen
Grundsétzen, dh einer neuen systematischen
Ubersicht bearbeitet ist, die im wesentlichen
noch heute gilt, kommt 1913 in den Druck.

Ab 1914 wird Hans Georg Wirz, der sich um die
EMB sehr verdient gemacht hat, als Kanzleise-
kretér |. Klasse der Generalstabsabteilung der
EMB fest zugeteilt. Bis zu diesem Zeitpunkt
wurden die Geschéfte der Bibliothek sozusa-
gen nebenamtlich erledigt.

Bei der Mobilmachung 1914 wird aber auch
Wirz eingezogen, die EMB wird von August bis
Oktober geschlossen und nur von den Stében
benutzt.

An der Landesausstellung 1914 war die EMB
trotzdem aktiv beteiligt und half erfolgreich mit,
im Wehrpavillon die ausserdienstlichen Tétig-

In den seither vergangenen sieben Jahrzehn-
ten hat sich in der EMB sicher manches geén-
dert; gleich geblieben ist ihr Auftrag und Wille,
all jenen zu helfen und zu dienen, die ein Inter-
esse haben an (Kriegs- und Militar-)Geschich-
te, militarwissenschaftlichen Fragen und frem-
den Armeen und die die sehr aktuellen Proble-
me (nicht nur) unserer Landesverteidigung, der
internationalen militarpolitischen Lage, der Frie-
denssicherung usw nicht einfach ignorieren
kénnen und wollen. Diese wertvollen Bemiihun-
gen zu unterstitzen und zu fordern ist und
bleibt die Raison d’étre der Eidgendssischen
Militarbibliothek.

Quellen

— Aktensammlung des Bundesarchivs: Akten E 27
1207-1210

— Bundesblatt: Jahrgénge 1860-1914

— Amtliche Sammlung der Gesetze und Verordnun-
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. 100-km-Lauf von Biel Zentralkurs 1/86
Marz 7. \éVarégin (SFwV) 25./26.  Herisau (SFwV)
1 . 'w Schiessen Zentralkurs
SOIeTOBIg riSnE) 7/8.  Belgien: AESOR-Kongress 2. Kriens (UOV)
2 Wattwil (UOV) 11./14.  Gswier/Aus Waffenlauf
Toggenburger Waffenlauf WM Military-Reiten
s WSS Wi gl
16, gte ‘é%ﬁ:: nversammiung 21. Kreuzlingen (KUOV) 2 \Tl\ruf? (lfO\f/)
Waffenlauf Thurg UOV-Dreikampf - Fra ezfa?jd (OGIUOV
21/23.  Grindelwald (SIMM) 28.29.  Sempach (LKUOV) ' Waffonlauf )
45. SM mil Wintermehrkampf Sempacherschiessen 16. Sempach (LKUV)
22, Hochdorf (LKUOV) Sempacherbot
Delegiertenversammiung Juli
15./18.  Nijmegen (Stab GA)
April 70. 4-Tage-Marsch 1987
4./8. Wildhaus (SOG) Mai
8. Of-Skimeisterschaften August )
5. Biel (SUOV) 30. Grenchen (UOV) 22/24.  Ganze Schweiz
Prasidentenkonferenz Jura-Patr-Lauf Feldschiessen
1011, Bern (UOV) 30. Bischofszell (UOV)
Berner Zwei-Abend-Marsch Intern Militarwettkampf
12. Oberdorf NW (UOV) 30. Biel (UOV)
1. Nidw Sternmarsch Jub-Wettkampfe Verantwortlich fiir die Termine:
12, Fischingen (KUOV) 30./31.  Sempach (VSAV) Adj Uof R Nussbaumer
Delegiertenversammlung Schweiz Barbaraschiessen Postfach 3944, 6002 Luzern
\

Ne
HWEIZER soLpAT 1/86




	Zur Geschichte der Eidgenössischen Militärbibliothek 1864-1914

